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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn,
 Kerstin  Andreae,  Beate  Müller-Gemmeke,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/14694 –

 Altersarmut nach Familientyp

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Bundesregierung  kommt  im  aktuellen  Armuts-  und  Reichtumsbericht  zu
 dem  Schluss,  dass  „Bedürftigkeit  im  Alter  heute  kein  Problem  darstellt“
 (S.  XXXVIII).  Übereinstimmend  mit  dieser  Diagnose  hat  die  Bundesregie-
 rung  in  dieser  Legislaturperiode  die  Rentenbeiträge  für  Arbeitslose  gestrichen.
 Zugleich  hat  jedoch  die  Bundesministerin  für  Arbeit  und  Soziales,  Dr.  Ursula
 von  der  Leyen,  ein  Konzept  zur  Bekämpfung  der  heutigen  Altersarmut  von  be-
 stimmten  Personengruppen  vorgelegt.  Auch  im  Wahlprogramm  zur  Bundes-
 tagswahl  fordert  die  Union  unter  anderem  einen  Rentenzuschuss  für  be-
 stimmte  Personengruppen  sowie  eine  teilweise  Verbesserung  der  Rentenan-
 sprüche  aufgrund  von  Kindererziehung.  Bei  diesen  Maßnahmen  ist  offen,  in
 welchem  Maße  und  für  welche  Personenkreise  sie  geeignet  sind,  zu  einer  Re-
 duzierung der Altersarmut beizutragen.

 1.  Wie  hoch  waren  Anzahl  und  Anteil  derjenigen,  die  65  Jahre  und  älter  sind
 und  über  ein  Einkommen  auf  oder  unterhalb  der  Armutsgefährdungsquote
 verfügen  (bitte  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen  und  aufge-
 schlüsselt nach Geschlecht ausweisen)?

 2.  Wie  hoch  waren  Anzahl  und  Anteil  von  alleinstehenden  Frauen  im  Alter
 von  65  Jahren  und  älter  mit  einem  Einkommen  auf  oder  unterhalb  der
 Armutsgefährdungsquote,  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen
 (bitte  insgesamt  und  aufgeschlüsselt  danach,  ob  sie  in  ihrem  Leben  Kinder
 hatten oder nicht, ausweisen)?

 3.  Wie  hoch  waren  Anzahl  und  Anteil  von  alleinstehenden  Männern  im  Alter
 von  65  Jahren  und  älter  mit  einem  Einkommen  auf  oder  unterhalb  der
 Armutsgefährdungsquote,  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen
 (bitte  insgesamt  und  aufgeschlüsselt  danach,  ob  sie  in  ihrem  Leben  Kinder
 hatten oder nicht, ausweisen)?

 4.  Wie  hoch  waren  Anzahl  und  Anteil  von  verheirateten  oder  in  einer  Partner-
 schaft  lebenden  Personen  mit  einem  Einkommen  auf  oder  unterhalb  der
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  vom
 17.  September 2013 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Armutsgefährdungsquote,  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen
 (bitte  insgesamt  und  aufgeschlüsselt  danach,  ob  sie  in  ihrem  Leben  Kinder
 hatten oder nicht, ausweisen)?

 5.  Wie  hoch  waren  Anzahl  und  Anteil  von  verheirateten  oder  in  einer  Partner-
 schaft  lebenden  Personen  mit  einem  Einkommen  auf  oder  unterhalb  der
 Armutsgefährdungsquote  und  die  gemeinsame  Kinder  hatten,  jährlich,  von
 2005 bis zu den aktuellsten Zahlen?

 Die Fragen 1 bis 5 werden gemeinsam beantwortet.

 Die  aktuellen  Daten  zur  so  genannten  Armutsrisikoquote  und  deren  Aussage-
 kraft  werden  von  der  Bundesregierung  im  vierten  Armuts-  und  Reichtums-
 bericht  (Bundestagsdrucksache  17/12650)  ausführlich  dargestellt  und  erläutert.
 Auf  den  Seiten  200  ff.  werden  Erfolgs-  und  Risikofaktoren  im  Alter  behandelt.
 Zur  Einkommenssituation  älterer  Menschen  wird  dort  auf  zwei  Publikationen
 verwiesen  (S.  206),  in  denen  die  Armutsrisikoquote  für  diesen  Bevölkerungsteil
 untergliedert  nach  dem  Haushaltstyp  ausgewiesen  wird  (siehe  nachfolgende
 Abbildungen).  Auf  dieser  Basis  wird  festgestellt,  dass  die  überwiegende  Mehr-
 heit  der  65-Jährigen  und  Älteren  vergleichsweise  selten  ein  Einkommen  unter-
 halb  der  sogenannten  Armutsrisikoschwelle  aufweist.  Gegenüber  der  gesamten
 Bevölkerung  höhere  Anteile  von  Personen  mit  relativ  geringem  Einkommen  er-
 geben  sich  allerdings  wie  in  anderen  Altersgruppen  auch  für  ältere  Alleinle-
 bende, wobei der Anteil bei Frauen höher liegt als bei Männern.

 Armutsgefährdungsquoten  älterer  Menschen  nach  Haushaltstyp  in  den  vier  be-
 völkerungsreichsten EU-Ländern, 2008

 Quelle:  Statistisches  Bundesamt,  Im  Blickpunkt:  Ältere  Menschen  in  Deutschland  und  Europa,  Wiesbaden

 2011.
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Armutsrisiko nach Haushaltstyp in Prozent – 1992–2009

 Quelle:  Goebel,  J.  u.  a.  (2011):  Zur  Entwicklung  der  Altersarmut  in  Deutschland.  In:  DIW-Wochenbericht

 25/2011.

 Aktuell  hat  das  Statistische  Bundesamt  seine  Veröffentlichungen  im  Rahmen
 der  Sozialberichterstattung  zur  Armutsgefährdung  auf  Basis  des  Mikrozensus
 um Daten für das Jahr 2012 ergänzt (siehe nachfolgende Tabelle).
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Übersichten  zur  Armutsgefährdung  mit  relativen  und  absoluten  Werten  werden
 vom  Bundesamt  auf  Basis  der  Erhebung  EU-SILC  aufbereitet  (siehe  nachfol-
 gende Tabelle).

Armutsgefährdungsquote1) nach soziodemografischen Merkmalen in % gemessen am Bundesmedian

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Insgesamt 14,7 14,0 14,3 14,4 14,6 14,5 15,1 15,2

Alter
   Unter 18 19,5 18,6 18,4 18,4 18,7 18,2 18,9 18,9
   18 bis unter 25 23,3 22,3 22,4 22,4 22,9 22,7 23,4 24,3
   25 bis unter 50 14,1 13,3 13,4 13,3 13,6 13,3 13,8 13,7
   50 bis unter 65 11,4 11,3 11,7 12,2 12,4 12,5 12,9 12,8
   65 und älter 11,0 10,4 11,3 12,0 11,9 12,3 13,3 13,6

Geschlecht
   Männlich 14,3 13,7 13,8 13,9 14,1 14,0 14,5 14,5
   Weiblich 15,1 14,4 14,8 15,0 15,1 15,0 15,7 15,9

Alter und Geschlecht
   Männlich
      18 bis unter 25 22,3 21,3 21,0 20,9 21,6 21,2 21,9 23,0
      25 bis unter 50 13,9 13,1 13,1 13,0 13,4 13,2 13,4 13,3
      50 bis unter 65 11,4 11,3 11,6 11,9 12,2 12,3 12,6 12,4
      65 und älter 8,7 8,5 9,2 9,9 9,7 10,3 11,0 11,3
   Weiblich
      18 bis unter 25 24,3 23,3 23,9 24,1 24,2 24,2 25,0 25,7
      25 bis unter 50 14,3 13,5 13,6 13,6 13,8 13,5 14,2 14,2
      50 bis unter 65 11,4 11,3 11,9 12,4 12,5 12,8 13,2 13,2
      65 und älter 12,7 11,8 12,9 13,6 13,6 13,8 15,0 15,5

Haushaltstyp2)

   Einpersonenhaushalt 23,2 21,7 23,1 23,7 24,1 23,8 25,3 25,8
   Zwei Erwachsene ohne Kind 8,3 8,0 8,4 8,6 8,5 8,7 8,9 8,9
   Sonstiger Haushalt ohne Kind 9,0 8,3 8,4 8,4 8,5 8,7 8,9 9,0
   Ein(e) Erwachsene(r) mit Kind(ern) 39,3 37,0 39,0 39,7 40,1 38,6 42,3 41,9
   Zwei Erwachsene und ein Kind 11,6 11,4 10,7 10,4 10,2 9,6 10,0 9,8
   Zwei Erwachsene und zwei Kinder 12,0 11,6 11,1 10,5 10,6 10,7 11,2 10,7
   Zwei Erwachsene und drei oder mehr Kinder 26,3 24,3 23,8 24,5 24,1 23,2 23,0 24,1
   Sonstiger Haushalt mit Kind(ern) 17,5 16,6 16,4 16,1 17,4 17,4 17,2 17,8

Erwerbsstatus3)

   Erwerbstätige 7,3 7,1 7,4 7,4 7,5 7,5 7,8 7,7
      Selbständige (einschließlich mithelfende Familienangehörige) 9,1 8,5 8,3 8,6 8,7 8,4 9,0 9,1
      Abhängig Erwerbstätige 7,1 7,0 7,3 7,3 7,4 7,4 7,7 7,6
   Erwerbslose 49,6 49,4 53,5 56,0 53,7 54,0 58,7 59,3
   Nichterwerbspersonen 17,5 16,7 17,3 18,0 18,4 18,5 19,8 20,3
      Rentner/-innen und Pensionäre/Pensionärinnen4) 10,7 10,3 11,2 12,1 12,1 12,6 13,8 14,3
      Personen im Alter von unter 18 Jahren 19,7 18,7 18,6 18,7 18,9 18,4 19,1 19,1
      Sonstige Nichterwerbspersonen 27,6 27,3 28,7 30,0 31,7 32,3 35,1 36,4

Qualifikationsniveau5) der Person mit dem höchsten 
Einkommen im Haushalt (Haupteinkommensbezieher)
   Niedrig (ISCED 0 bis 2) 32,0 30,5 32,8 34,2 35,1 35,6 37,9 38,0
   Mittel (ISCED 3 und 4) 13,8 13,2 13,5 13,8 14,1 14,0 14,5 14,7
   Hoch (ISCED 5 und 6) 5,5 5,0 4,7 4,9 4,8 4,8 5,1 5,1

Qualifikationsniveau5) (Personen im Alter von 25 Jahren und 
älter)
   Niedrig (ISCED 0 bis 2) 23,1 22,5 24,1 25,3 26,0 27,0 28,8 29,2
   Mittel (ISCED 3 und 4) 11,1 10,6 11,0 11,3 11,6 11,5 12,0 12,1
   Hoch (ISCED 5 und 6) 6,0 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,4 5,4

Staatsangehörigkeit
   Ohne deutsche Staatsangehörigkeit 34,3 32,6 32,6 31,6 31,8 31,7 31,9 32,1
   Mit deutscher Staatsangehörigkeit 12,8 12,2 12,5 12,7 13,0 12,9 13,5 13,5

Migrationshintergrund6)

   Mit Migrationshintergrund 28,2 26,9 26,9 26,2 26,6 26,2 26,6 26,8
   Ohne Migrationshintergrund 11,6 11,1 11,3 11,6 11,7 11,7 12,3 12,3

Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW

3) Nach dem "Labour-Force-Konzept" der International Labour Organization (ILO).
4) Personen mit Bezug einer eigenen (Versicherten-) Rente, Pension und Personen im Alter von 65 Jahren und älter mit Bezug einer
Hinterbliebenenrente, -pension.
5) Das Qualifikationsniveau wird entsprechend der nationalen Klassifikation des Bildungswesens (ISCED) bestimmt.
6) Als Person mit Migrationshintergrund gilt, wer eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, oder im Ausland geboren wurde und nach 1949
zugewandert ist, oder in Deutschland geboren ist und eingebürgert wurde, oder ein Elternteil hat, das zugewandert ist, eingebürgert wurde oder eine
ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.

Merkmal
Jahr

1) Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in
Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
2) Zu den Kindern zählen Personen im Alter von unter 18 Jahren ohne Lebenspartner/-in und eigene Kinder im Haushalt.
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Daten  mit  weiteren  Differenzierungen  innerhalb  der  in  den  Tabellen  dargestell-
 ten  Bevölkerungsgruppen,  insbesondere  nach  Familienstand  und  Kindererzie-
 hung,  nach  Einkommensquellen  oder  dem  Rentenversicherungsstatus  liegen
 nicht vor.

 6.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  65-Jährigen  und  Älteren,  die  Grundsicherung  im  Alter  und
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bei  Erwerbsminderung  bezogen  (bitte  auch  aufgegliedert  nach  Geschlecht
 ausweisen)?

 Die  Angaben  zu  den  Beziehern  von  Leistungen  nach  dem  vierten  Kapitel  des
 Zwölften  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB  XII)  können  bis  zum  aktuell  verfüg-
 baren Jahr 2011 der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

 7.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  65-Jährigen  und  Älteren,  die  Grundsicherung  im  Alter  und
 bei  Erwerbsminderung  und/oder  Wohngeld  bezogen  (bitte  auch  aufgeglie-
 dert nach Geschlecht ausweisen)?

 8.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  alleinstehenden  Frauen  im  Alter  von  65  Jahren  und  älter,  die
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen?

 9.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  alleinstehenden  Frauen  im  Alter  von  65  Jahren  und  älter,  die
 Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  und/oder  Wohngeld
 bezogen?
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10.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  alleinstehenden  Männer  im  Alter  von  65  Jahren  und  älter,
 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen?

 11.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  alleinstehenden  Männer  im  Alter  von  65  Jahren  und  älter,
 die  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  und/oder  Wohn-
 geld bezogen?

 12.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  verheirateten  oder  in  einer  Partnerschaft  zusammenleben-
 den  Personen  im  Alter  von  65  Jahren  und  älter,  die  Grundsicherung  im
 Alter und bei Erwerbsminderung bezogen?

 13.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  verheirateten  oder  in  einer  Partnerschaft  zusammenleben-
 den  Personen  im  Alter  von  65  Jahren  und  älter,  die  Grundsicherung  im
 Alter und bei Erwerbsminderung und/oder Wohngeld bezogen?

 14.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  Personen  (insgesamt  und  nach  Geschlecht)  im  Alter  von
 65  Jahren  und  älter,  die  in  ihrem  Leben  keine  Kinder  hatten  und  Grund-
 sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen?

 15.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  Personen  (insgesamt  und  nach  Geschlecht)  im  Alter  von
 65  Jahren  und  älter,  die  in  ihrem  Leben  keine  Kinder  hatten  und  Grund-
 sicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  und/oder  Wohngeld  bezo-
 gen?

 Die Fragen 7 bis 15 werden gemeinsam beantwortet.

 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

 Die  amtliche  Statistik  der  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung
 (viertes  Kapitel  SGB  XII)  ist  eine  reine  Personenstatistik  und  erfasst  die  Leis-
 tungsberechtigten  nicht  im  Haushaltszusammenhang.  Informationen  zum  Fami-
 lienstand  oder  zur  Anzahl  der  Kinder  der  Leistungsberechtigten  werden  nicht
 erhoben.  Daher  liegen  die  hierzu  erbetenen  Angaben  nicht  vor.  Soweit  in  den
 Fragen  teilweise  auch  nach  einem  gleichzeitigen  Bezug  von  Wohngeld  und
 Leistungen  nach  dem  Vierten  Kapitel  des  SGB  XII  gefragt  wird,  so  ist  dies  aus-
 geschlossen.

 Die  Frage,  ob  eine  Person,  die  Wohngeld  bezieht,  jemals  in  ihrem  Leben  Kinder
 hatte,  kann  mit  Hilfe  der  Wohngeldstatistik  nicht  beantwortet  werden.  Die  Sta-
 tistik  gibt  den  jeweiligen  Ist-Zustand  des  Referenzjahres  an.  Dies  führt  dazu,
 dass  der  Großteil  der  älteren  Menschen  (Rentner  und  Pensionäre)  demnach
 keine  Kinder  (mehr)  im  Haushalt  gelistet  hat.  Dies  bietet  aber  keinen  Auf-
 schluss darüber, ob sie Kinder haben.

 Wohngeld

 Die  Auswertungen  aus  der  Wohngeldstatistik  lassen  keine  Unterscheidung  nach
 Altersgruppen  zu.  Aus  diesem  Grund  beziehen  sich  die  folgenden  Auswertun-
 gen  auf  die  Gruppe  „Pensionäre  und  Rentner“,  da  davon  ausgegangen  werden
 kann,  dass  diese  Gruppe  überwiegend  Personen  ab  65  Jahren  umfasst.  Weiter-
 hin  ist  eine  Differenzierung  nach  Haushaltsmitgliedern  methodisch  nur  auf  der
 Haushaltsebene  –  und  nicht  aufgegliedert  nach  Geschlecht  –  möglich.  Ge-
 schlechterspezifisch  sind  deswegen  lediglich  die  Antragsteller  der  Wohngeld-
 empfängerhaushalte  aufgeführt.  Weiterhin  wird  nicht  nach  dem  Familienstand
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unterschieden,  so  dass  in  der  Auswertung  nur  nach  1-Personen-Haushalten  so-
 wie 2-Personen-Haushalten gefiltert werden kann.

 Die Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

 Quelle: Wohngeldstatistik 2005 -2011, reine Wohngeldhaushalte

 16.  Wie  hoch  ist  nach  aktuellen  Studien  der  Anteil  der  65-Jährigen  und  Älte-
 ren,  die  zwar  einen  Anspruch  auf  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Er-
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werbsminderung  hätten,  diesen  jedoch  nicht  in  Anspruch  nehmen  (bitte
 insgesamt und aufgegliedert nach Geschlecht ausweisen)?

 Die  Zahl  der  Personen,  die  trotz  Leistungsberechtigung  keine  Leistungen  nach
 dem vierten Kapitel des SGB  XII beanspruchen, ist statistisch nicht erfassbar.

 Daher  hat  das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  Soziales  das  Institut  für
 Arbeitsmarkt-  und  Berufsforschung  für  den  vom  Bundesministerium  für  Arbeit
 und  Soziales  zu  erstellenden  Bericht  nach  §  10  des  Regelbedarfs-Ermittlungs-
 gesetzes  (Bundestagsdrucksache  17/14282)  beauftragt,  die  Zahl  der  verdeckt
 armen  Personen  mittels  eines  Simulationsmodells  zu  ermitteln.  Die  Ergebnisse
 zeigen,  dass  eine  valide  Bestimmung  der  Zahl  dieser  Personen  weder  mit  einem
 differenzierten  Simulationsmodell  noch  mittels  einer  einfachen  Mindest-
 einkommensgrenze  möglich  ist  (siehe  Bundestagsdrucksache  17/14282,  Ab-
 schnitt 3.2.1, S. 13 ff.).

 17.  Wie  hoch  ist  nach  aktuellen  Studien  der  Anteil  der  65-Jährigen  und  Älte-
 ren,  die  zwar  einen  Anspruch  auf  Wohngeld  hätten,  dieses  jedoch  nicht  in
 Anspruch  nehmen  (bitte  insgesamt  und  aufgegliedert  nach  Geschlecht
 ausweisen)?

 Zur  Nichtinanspruchnahmequote  im  Wohngeld  liegen  keine  aktuellen  empi-
 rischen  Studien  oder  Datengrundlagen  vor  und  damit  auch  nicht  für  die  65-Jäh-
 rigen und Älteren.

 18.  Wie  hoch  ist  Anzahl  und  Anteil  der  verheirateten  oder  in  einer  Partner-
 schaft  lebenden  Frauen,  deren  Haupteinkommensquelle  die  Einkünfte
 von  Angehörigen  sind,  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen
 (bitte  insgesamt  und  aufgeschlüsselt  danach,  ob  sie  in  ihrem  Leben  Kin-
 der hatten oder nicht, ausweisen)?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 5 verwiesen.

 19.  Wie  hoch  ist  Anzahl  und  Anteil  der  verheirateten  oder  in  einer  Partner-
 schaft  lebenden  Frauen  mit  einem  Einkommen  unterhalb  der  Armutsge-
 fährdungsgrenze,  deren  Haupteinkommensquelle  die  Einkünfte  von  An-
 gehörigen  sind,  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen  (bitte  ins-
 gesamt  und  aufgeschlüsselt  danach,  ob  sie  in  ihrem  Leben  Kinder  hatten
 oder nicht)?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 5 verwiesen.

 20.  Wie  hoch  ist  Anzahl  und  Anteil  der  verheirateten  oder  in  einer  Partner-
 schaft  lebenden  Frauen,  die  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbs-
 minderung  beziehen  und  deren  Haupteinkommensquelle  die  Einkünfte
 von  Angehörigen  sind,  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen
 (bitte  insgesamt  und  aufgeschlüsselt  danach,  ob  sie  in  ihrem  Leben  Kin-
 der hatten oder nicht)?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

 21.  Wie  hoch  waren  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen  Anzahl  und  Anteil
 der  65-Jährigen  oder  älteren  alleinlebenden  Frauen,  alleinlebenden  Män-
 ner  und  verheirateten  oder  in  einer  Partnerschaft  lebenden  Paare,  deren
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Einkommen  unter  oder  auf  der  Höhe  der  Armutsgefährdungsquote  lag
 und die Einkommensanteile aus Erwerbsarbeit haben?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 5 verwiesen.

 22.  Wie  hoch  waren  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen  Anzahl  und  Anteil
 der  65-Jährigen  oder  älteren  alleinlebenden  Frauen,  alleinlebenden  Män-
 ner  und  verheirateten  oder  in  einer  Partnerschaft  lebenden  Paare,  die
 Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  bezogen  und  die
 Einkommensanteile aus Erwerbsarbeit haben?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 6 verwiesen.

 23.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  (insgesamt  und  nach  Geschlecht)  im  Alter  von  65  Jahren  und
 mehr,  die  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Erwerbsminderung  bezogen
 und  mehr  als  40  Versicherungsjahre  in  der  Rentenversicherung  vorzuwei-
 sen hatten?

 24.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  Personen  (insgesamt  und  nach  Geschlecht)  im  Alter  von
 65  Jahren  und  darüber  hinaus,  die  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Er-
 werbsminderung  bezogen,  mehr  als  40  Versicherungsjahre  in  der  Renten-
 versicherung vorzuweisen hatten und zudem privat vorgesorgt hatten?

 Die Fragen 23 und 24 werden gemeinsam beantwortet.

 Die  Versicherungsjahre,  die  die  Leistungsbezieher  nach  dem  vierten  Kapitel  des
 SGB  XII  in  der  Rentenversicherung  haben,  werden  nicht  erhoben.  Daher  liegen
 die hierzu erbetenen Angaben nicht vor.

 25.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  Personen  (insgesamt  und  nach  Geschlecht)  im  Alter  von
 65  Jahren  und  älter,  die  über  ein  Einkommen  auf  oder  unterhalb  der  Ar-
 mutsgefährdungsquote  verfügen  und  mehr  als  40  Versicherungsjahre  in
 der Rentenversicherung aufweisen können?

 Entsprechende  Daten  liegen  nicht  vor.  Es  wird  auf  die  Antwort  zu  den  Fragen  1
 bis 5 verwiesen.

 26.  Wie  hoch  waren  jährlich,  von  2005  bis  zu  den  aktuellsten  Zahlen,  Anzahl
 und  Anteil  der  Personen  (insgesamt  und  nach  Geschlecht)  im  Alter  von
 65  Jahren  und  darüber  hinaus,  die  über  ein  Einkommen  auf  oder  unterhalb
 der  Armutsgefährdungsquote  verfügen,  die  mehr  als  40  Versicherungs-
 jahre  in  der  Rentenversicherung  vorweisen  können  und  zudem  privat  vor-
 gesorgt haben?

 Entsprechende  Daten  liegen  nicht  vor.  Es  wird  auf  die  Antwort  zu  den  Fragen  1
 bis 5 verwiesen.

 27.  Zu  welchem  Ergebnis  kommen  aktuelle  Studien  bezüglich  des  zukünfti-
 gen  jährlichen  Finanzbedarfs  bei  der  Grundsicherung  im  Alter  und  bei  Er-
 werbsminderung  für  die  Jahre  2014  bis  2020,  und  wie  bewertet  die  Bun-
 desregierung diese Ergebnisse?

 Der  zukünftige  jährliche  Finanzbedarf  bei  der  Grundsicherung  im  Alter  und  bei
 Erwerbsminderung  hängt  von  einer  Vielzahl  verschiedener  Faktoren  ab,  deren
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zukünftige  Entwicklung  teilweise  nur  schwer  abzuschätzen  ist.  Dies  betrifft
 zum  Beispiel  den  Haushaltkontext  der  Hilfebedürftigen,  deren  Vermögen  oder
 die  Höhe  der  anrechenbaren  Einkommen.  Der  Bundesregierung  sind  keine
 aktuellen  Studien  bekannt,  die  den  Finanzbedarf  bei  der  Grundsicherung  im
 Alter  und  bei  Erwerbsminderung  seriös  vorausberechnen  beziehungsweise  an-
 gemessen schätzen.

 28.  Welchen  Beitrag  zur  Vermeidung  von  Altersarmut  würde  nach  Ansicht
 der  Bundesregierung  die  Einführung  eines  Rentenzuschusses  auf
 850  Euro  für  diejenigen,  die  40  Jahre  in  der  Rentenversicherung  ver-
 sichert waren und privat vorgesorgt haben, leisten?

 29.  Welchen  Beitrag  zur  Vermeidung  von  Altersarmut  würde  nach  Ansicht
 der  Bundesregierung  die  Einführung  einer  Zuschussrente  entsprechend
 des  Referentenentwurfs  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Stärkung  der  Alters-
 sicherung (Alterssicherungsstärkungsgesetz) leisten?

 30.  Welchen  Beitrag  zur  Vermeidung  von  Altersarmut  würde  nach  Ansicht
 der  Bundesregierung  die  Erhöhung  der  Rentenansprüche  für  Kindererzie-
 hungszeiten  von  vor  1992  geborenen  Kindern  um  einen  Entgeltpunkt  leis-
 ten?

 31.  Welchen  Beitrag  zur  Vermeidung  von  Altersarmut  würde  nach  Ansicht
 der  Bundesregierung  eine  vollständige  Angleichung  der  Rentenansprüche
 für  Kindererziehungszeiten  von  vor  1992  geborenen  Kindern  mit  denjeni-
 gen für Kindererziehungszeiten von ab 1992 geborenen Kindern leisten?

 Die Fragen 28 bis 31 werden gemeinsam beantwortet.

 Altersarmut  ist  heute  kein  verbreitetes  Phänomen.  Ob  es  zukünftig  zu  einem
 Anstieg  von  Bedürftigkeit  im  Alter  kommen  wird,  hängt  entscheidend  von  der
 langfristigen  Wirtschafts-,  Beschäftigungs-  und  Einkommensentwicklung  so-
 wie  dem  Erwerbs-  und  Vorsorgeverhalten  der  Menschen  ab  (vgl.  Antwort  zu
 Frage  27).  Die  genannten  Maßnahmen  zielen  darauf  ab,  Gerechtigkeitslücken
 zu  schließen  und  die  Rentenanwartschaften  zu  erhöhen.  Höhere  Renten  aus  der
 gesetzlichen  Rentenversicherung  tragen  grundsätzlich  zur  Vermeidung  von
 Altersarmut  bei.  Inwieweit  sie  Bedürftigkeit  im  Alter  verhindern  steht  im  Zu-
 sammenhang  mit  vorhandenen  Rentenanwartschaften  und  weiteren  Haushalts-
 einkommen.
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